
Gebührenordnung Nichtmitglieder, sowie passive Mitglieder 
Des Ländlichen Reit-und Fahrvereins Rimbach u.U. e.V. 

Gültig ab März 2023 
 
 

Regelung für Nichtmitglieder, oder passive Mitglieder 
 
 

 
Halbjahresregelung: 
Sommer: 
April bis September Beitrag…………………………………………………………………………300,00€ 
Von den 300,00€ können 195,00€ in Arbeitsstunden (13 Stunden) abgeleistet werden und 
werden 
dann (anteilig) zurückerstattet.  
Geschieht dies nicht, so muss der volle Betrag bezahlt werden. 
 
Winter: 
Oktober-März Beitrag…………………………………………………………………………………360,00€ 
Von den 360,00€ können 195,00€ in Arbeitsstunden (13 Stunden) abgeleistet werden und 
werden 
dann (anteilig) zurückerstattet.  
Geschieht dies nicht, so muss der volle Betrag bezahlt werden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

         31.03.2023 
 


